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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1993

Rechtssatz

Ensprechend dem Grundsatz, daß der verfahrensrechtliche dem materiellrechtlichen Instanzenzug folgt, soweit nicht

gesetzlich ausdrücklich anderes bestimmt wird, ist auch gegen verfahrensrechtliche Bescheide im Zusammenhang mit

der Versagung der Erteilung einer österreichischen Lenkerberechtigung aufgrund einer ausländischen

Lenkerberechtigung durch den Landeshauptmann keine weitere Berufung an den UVS zulässig. Der Landeshauptmann

entscheidet daher auch über Wiederaufnahmeanträge in derartigen Verfahren gemäß § 123 Abs. 1 KFG in zweiter und

letzter Instanz. Zurückweisung.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/123
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1993/10/29 VwSen-101529/2/Kei/Shn
	JUSLINE Entscheidung


